
Bebauungsplan Nr. 2/2020 „Langgraben-Hainfeld“ im Ortsteil Oberjosbach, Gemeinde Niedernhausen und 
17. Flächennutzungsplanänderung zum Bebauungsplan Nr. 2/2020 „Langgraben-Hainfeld“ im Ortsteil Oberjosbach, Gemeinde Niedernhausen 
Beteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB und § 4 Abs. 1 BauGB - Abwägungsvorschläge zu den Bedenken, Anregungen und Hinweisen 
 
 

 
 
 
 
 
Bebauungsplan Nr. 2/2020 „Langgraben-Hainfeld“ im Ortsteil Oberjosbach, Gemeinde Niedernhausen und 
17. Flächennutzungsplanänderung zum Bebauungsplan Nr. 2/2020 „Langgraben-Hainfeld“ im Ortsteil Oberjosbach,  
Gemeinde Niedernhausen 
 
Beteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB - Bürgerbeteiligung  
im Zeitraum vom 06.06.2022 bis 08.07.2022  
 
Beteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB - Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange,  
im Zeitraum vom 13.06.2022 bis 11.07.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stand: Mai 2024 
 
 
 
Planergruppe ASL 
Heddernheimer Kirchstraße 10 
60439 Frankfurt 
 
Dipl.-Ing. R. Uhle 
Dipl.-Ing. B. Rank 
  

 



Bebauungsplan Nr. 2/2020 „Langgraben-Hainfeld“ im Ortsteil Oberjosbach, Gemeinde Niedernhausen und 
17. Flächennutzungsplanänderung zum Bebauungsplan Nr. 2/2020 „Langgraben-Hainfeld“ im Ortsteil Oberjosbach, Gemeinde Niedernhausen 
Beteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB und § 4 Abs. 1 BauGB - Abwägungsvorschläge zu den Bedenken, Anregungen und Hinweisen 

2 

 
Beteiligung der Bürger gemäß § 3 Abs. 1 BauGB im Zeitraum vom 06.06.2022 bis 08.07.2022 
 
Seitens der Öffentlichkeit sind im o.g. Zeitraum keine Stellungnahmen eingegangen. 
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Beteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB im Zeitraum vom 13.06.2022 bis 11.07.2022 
 
Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange ohne Hinweise, Anregungen oder Bedenken: 
 

 
Behörde / Träger Schreiben vom 
ESWE Versorgungs AG, sw netz GmbH vom 28.06.2022 
Magistrat der Stadt Eppstein vom 18.07.2022 
Eisenbahn-Bundesamt vom 21.06.2022 
Landeshauptstadt Wiesbaden vom 22.06.2022 
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Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange mit Hinweisen: 
 

 
Regionalverband FrankfurtRheinMain Schreiben vom 29.06.2022 
Stellungnahme Behörde / Träger 
 

 Stellungnahme Verwaltung und Planungsbüro / Beschlussempfehlung 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plangebiet 
Das Plangebiet befindet sich außerhalb des Zuständigkeitsbereiches des Regi-
onalverbandes FrankfurtRheinMain. 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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PLEdoc GmbH Schreiben vom 23.06.2022 
Stellungnahme Behörde / Träger 
 

 Stellungnahme Verwaltung und Planungsbüro / Beschlussempfehlung 

 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
Versorgungsanlagen/- leitungen 
Im Plangebiet befinden sich keine Versorgungsanlagen der von PLEdoc GmbH 
betreuten Unternehmen. 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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PLEdoc GmbH Schreiben vom 23.06.2022 
Anlagen   
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Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie E-Mail vom 22.06.2022 
Stellungnahme Behörde / Träger 
 

 Stellungnahme Verwaltung und Planungsbüro / Beschlussempfehlung 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
Zuständigkeit Regierungspräsidium 
Das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie verweist auf 
die Zuständigkeit des Regierungspräsidiums. 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange mit Anregungen und Bedenken: 
 

 
Regierungspräsidium Darmstadt Schreiben vom 06.07.2022  
Stellungnahme Behörde / Träger   Stellungnahme Verwaltung und Planungsbüro / Beschlussempfehlung 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Raumordnung: 
 
Kompensation Regionaler Grünzug 
 
Nach Rücksprache mit dem RP besteht aufgrund der geringen Flächengröße die 
Möglichkeit an anderer Stelle den regionalen Grünzug auszuweiten. Dies kann 
in Rahmen der Fortschreibung des Regionalplanes erfolgen. 
 
In der Begründung des Bebauungsplanes ist eine entsprechende Erläute-
rung aufzunehmen. 
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Regierungspräsidium Darmstadt Schreiben vom 06.07.2022  
Stellungnahme Behörde / Träger   Stellungnahme Verwaltung und Planungsbüro / Beschlussempfehlung 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Raumordnung: 
 
Alternativflächenvergleich 
 
In den Bebauungsplan ist eine Begründung zur Auswahl der Fläche gemäß 
des Textvorschlages der überarbeiteten Begründung aufzunehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wohnsiedlungsflächen 
 
In den Bebauungsplan ist eine Begründung zum Wohnflächenbedarf in Nie-
derhausen und im Ortsteil Oberjosbach gemäß des Textvorschlages der 
überarbeiteten Begründung aufzunehmen. 
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Regierungspräsidium Darmstadt Schreiben vom 06.07.2022  
Stellungnahme Behörde / Träger   Stellungnahme Verwaltung und Planungsbüro / Beschlussempfehlung 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Raumordnung: 
 
Dichtevorgaben 
 
Im Plangebiet können maximal 22 Wohneinheiten errichtet werden. Dies führt zu 
einer baulichen Dichte von 33 WE / ha, die Obergrenze der Zielvorgabe (40 WE 
/ ha) wird somit nicht überschritten. Eine Einbeziehung der vorhandenen Nach-
barbebauung würde zu keinem anderen Ergebnis führen, da die ähnliche Ge-
bäudestruktur mit kleineren, zumeist freistehenden, Einfamilienhäusern und ei-
nigen kleineren Mehrfamilienhäusern besteht. 
 
Bei der unteren Grenze handelt es sich gem. VGH-Urteil nicht um eine Zielvor-
gabe, sondern um einen nicht verbindlichen Planungsgrundsatz. Wie in der Be-
gründung dargelegt, wird im Falle einer Belegung von nur einer Wohnung / Ge-
bäude die Mindestdichte nicht erreicht (16 WE / ha anstatt 25 WE / ha). Da kein 
Bauzwang ausgeübt werden kann und somit die Mindestdichte über einen B-
Plan nicht steuerbar ist, kann ein größerer Untersuchungsraum zu keinen ande-
ren Planungskonsequenzen führen. 
 
Die Anregung wird zurückgewiesen. 
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Regierungspräsidium Darmstadt Schreiben vom 06.07.2022  
Stellungnahme Behörde / Träger   Stellungnahme Verwaltung und Planungsbüro / Beschlussempfehlung 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Naturschutz: 
 
Biotopkomplex - Artenschutzbeitrag 
 
Eine detaillierte Untersuchung der Flora und Fauna liegt inzwischen vor.  
 
Das Plangebiet setzt sich aus Gärten, Gartenbrachen sowie von Ruderalfluren 
durchzogene, waldähnliche Feldgehölze zusammen. Es bestehen keine Anhalt-
punkte für ein nach § 30 BNatSchG geschütztes Biotop. Bezüglich des Arten-
schutzes kommt der Gutachter zu folgendem Ergebnis;  
 
„Da weder für Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie noch für europäische 
Vogelarten der VSchRL Verbote des § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG erfüllt 
werden, kommen für eine Zulassung des Vorhabens die Ausnahmevorausset-
zungen gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG nicht zum Tragen.“ 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Regierungspräsidium Darmstadt Schreiben vom 06.07.2022  
Stellungnahme Behörde / Träger   Stellungnahme Verwaltung und Planungsbüro / Beschlussempfehlung 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
Naturschutz: 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
Kompensationsmaßnahmen 
 
Für den naturschutzrechtlichen Ausgleich ist die Beanspruchung eines Ökokon-
tos einer Fläche in der Gemarkung Niederseelbach vorgesehen. 
 
Aufgrund der teilweisen Einschätzung als Waldfläche gemäß Bundeswaldge-
setz wird eine Aufforstung bzw. die Entrichtung einer Waldabgabe erforderlich. 
Dies wird im Zuge einer gesonderten Antragstellung durch die Gemeinde auf 
Rodung und Umwandlung von Waldflächen nach § 12 Abs. 2 Nr. 1 HWaldG be-
arbeitet. Über dieses Verfahren ergibt sich ein Ausgleich für die Waldflächen, 
deren genaue Form (Ersatzaufforstung, Walderhaltungsabgabe) im weiteren 
Verfahrensverlauf mit den zuständigen Behörden geklärt wird.  
 
Für den naturschutzrechtlichen Ausgleich ist die Beanspruchung des Ökokon-
tos vorgesehen. Dafür soll eine vorgezogene Ersatzmaßnahme auf einer Flä-
che in der Gemarkung Niederseelbach zugeordnet werden.  
 
 
 
Der Anregung wird Rechnung getragen. 
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Regierungspräsidium Darmstadt Schreiben vom 06.07.2022  
Stellungnahme Behörde / Träger   Stellungnahme Verwaltung und Planungsbüro / Beschlussempfehlung 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Abteilung Umwelt Wiesbaden: 
 
Grundwasser 
 
Im Bebauungsplan ist der nachfolgende Hinweis mit aufzunehmen. 
 
Wasserschutzzone 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegt innerhalb der Zone III des mit 
Verordnung vom 9. Juni 1989 festgesetzten Wasserschutzgebietes der „Tief-
brunnen I und II“ der Gemeinde Niedernhausen / Ortsteil Oberjosbach. Die auf-
geführten Verbote gemäß § 4 Wasserschutzgebietsverordnung sind entspre-
chend zu beachten. 
 
 
 
Wasserversorgung 
 
Im Rahmen einer Antragsplanung zum Wasserrechtsantrag für das Wasser-
werks Oberjosbach Stell Dr.- Ing. Ulrich Roth trifft Aussagen zum Wasserdarge-
bot nach denen ausreichend Trinkwasser vorhanden ist. 
 
In die Begründung ist eine entsprechende Erläuterung aufzunehmen. 
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Regierungspräsidium Darmstadt Schreiben vom 06.07.2022  
Stellungnahme Behörde / Träger   Stellungnahme Verwaltung und Planungsbüro / Beschlussempfehlung 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Abteilung Umwelt Wiesbaden: 
 
Nachsorgender Bodenschutz 
 
Zwischenzeitlich wurde ein Umweltbericht erarbeitet, in dem Aussagen zum Bo-
denschutz getroffen werden. 
 
Der Anregung wurde Rechnung getragen. 
 
 
 
Unter Hinweise und Empfehlung ist folgender Hinweis aufzunehmen: 
 
Bodenschutz 
Werden bei Eingriffen in den Boden organoleptische Verunreinigungen festge-
stellt, ist das Regierungspräsidium Darmstadt, Abteilung IV Umwelt Wiesbaden, 
Dezernat IV/Wi 41.1 Grundwasser, Bodenschutz, Lessingstraße 16-18, 65189 
Wiesbaden, zu beteiligen. 
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Regierungspräsidium Darmstadt Schreiben vom 06.07.2022  
Stellungnahme Behörde / Träger   Stellungnahme Verwaltung und Planungsbüro / Beschlussempfehlung 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
Abteilung Umwelt Wiesbaden: 
 
Vorsorgender Bodenschutz 
Es bestehen keine Anmerkungen, Ergänzungen oder Hinweise. 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
Oberflächengewässer 
Es bestehen keine Bedenken. 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abwasser, anlagenbezogener Gewässerschutz 
Es bestehen keine Bedenken. 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Regierungspräsidium Darmstadt Schreiben vom 06.07.2022  
Stellungnahme Behörde / Träger   Stellungnahme Verwaltung und Planungsbüro / Beschlussempfehlung 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Abteilung Umwelt Wiesbaden: 
 
Abfallwirtschaft 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Immissionsschutz 
Es bestehen keine Bedenken. 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Regierungspräsidium Darmstadt Schreiben vom 06.07.2022  
Stellungnahme Behörde / Träger   Stellungnahme Verwaltung und Planungsbüro / Beschlussempfehlung 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
Bergaufsicht 
 
Es bestehen keine Bedenken. 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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Regierungspräsidium Darmstadt Schreiben vom 06.07.2022  
Stellungnahme Behörde / Träger   Stellungnahme Verwaltung und Planungsbüro / Beschlussempfehlung 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Kampfmittelräumdienst 
 
Der Kampfmittelräumdienst wurde an dem Verfahren beteiligt. (siehe Stellung-
nahme RPDA Kampfmittelräumdienst) 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verfahrensrechtliche Prüfung 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Regierungspräsidium Darmstadt, Kampfmittelräumdienst Schreiben vom 01.07.2022  
Stellungnahme Behörde / Träger   Stellungnahme Verwaltung und Planungsbüro / Beschlussempfehlung 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Kampfmittelfunde 
 
Der Hinweis im Hinblick auf eine systematische Flächenabsuche wird zur 
Kenntnis genommen: 
 
Im Bebauungsplan ist der nachfolgende Hinweis mit aufzunehmen. 
 
Kampfmittelfunde 
Sollten im Zuge der Bauarbeiten kampfmittelverdächtige Gegenstände gefunden 
werden, ist unverzüglich der Kampfmittelräumdienst des Landes Hessen zu ver-
ständigen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Weiterverwendung Stellungnahme 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 



Bebauungsplan Nr. 2/2020 „Langgraben-Hainfeld“ im Ortsteil Oberjosbach, Gemeinde Niedernhausen und 
17. Flächennutzungsplanänderung zum Bebauungsplan Nr. 2/2020 „Langgraben-Hainfeld“ im Ortsteil Oberjosbach, Gemeinde Niedernhausen 
Beteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB und § 4 Abs. 1 BauGB - Abwägungsvorschläge zu den Bedenken, Anregungen und Hinweisen 

20 

 
Rheingau-Taunus Kreis, Der Kreisausschuss Schreiben vom 11.07.2022  
Stellungnahme Behörde / Träger   Stellungnahme Verwaltung und Planungsbüro / Beschlussempfehlung 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
Stabstelle für Frauen und Gleichstellung 
- 
 
 
 
 
Fachdienst KE - Kreisentwicklung 
- 
 
 
 
Fachdienst I.7 – Schule, Hochbau und Liegenschaften, Sport und Kultur 
 
Es bestehen keine Bedenken. 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Fachdienst II.7 – Gesundheitsverwaltung 
 
Es bestehen keine Bedenken. 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Fachdienst III.2 – Umwelt 
- 
Stellungnahme nachgereicht mit Schreiben vom 18.07.2022, siehe nachfolgend 
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Rheingau-Taunus Kreis, Der Kreisausschuss Schreiben vom 11.07.2022  
Stellungnahme Behörde / Träger   Stellungnahme Verwaltung und Planungsbüro / Beschlussempfehlung 
 

 
 
 
 
 
 

  
Fachdienst III.3 – Brandschutz 
 
 
 
Verkehrsanbindungen 
 
Die Sachverhalte sind im Zuge der späteren Hochbauplanung zu berücksichti-
gen bzw. abzustimmen. 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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Rheingau-Taunus Kreis, Der Kreisausschuss Schreiben vom 11.07.2022  
Stellungnahme Behörde / Träger   Stellungnahme Verwaltung und Planungsbüro / Beschlussempfehlung 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
Fachdienst III.3 – Brandschutz 
 
 
Löschwasserversorgung 
 
Die Sachverhalte sind im Zuge der Ausbauplanung der Straßenverkehrsflächen 
zu klären. 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hydranten 
 
Die Sachverhalte sind im Zuge der Ausbauplanung der Straßenverkehrsflächen 
zu klären. 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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Fachdienst III.4 – Bauaufsicht 
 
 
Nutzungsschablone 
 
Die Nutzungsschablone enthält planungsrechtliche Inhalte. Bei den Vorgaben 
Dachneigung und Dachform handelt es sich um bauordnungsrechtliche Festset-
zungen die unter der diesbezüglichen Rubrik dargestellt sind. 
 
Die Anregung wird zurückgewiesen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trauf- und Firsthöhenangaben über NN 
 
Nach der zwischenzeitlich vorliegenden Vermessung besteht die Möglichkeit der 
Festsetzung der zulässigen Höhen über Normal Null. 
 
Die Höhenfestsetzungen sind im Bebauungsplan anzupassen und auf Nor-
mal Null zu beziehen. 
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Fachdienst III.4 – Bauaufsicht 
 
 
Garagen und Carports 
 
Die Festsetzung bezieht sich nur die im Bebauungsplan festgesetzten „Straßen-
verkehrsflächen“ 
 
Die Festsetzung ist wie folgt zu konkretisieren:  
 
Garagen und Carports sind nur in den überbaubaren Flächen und in den seitli-
chen Abstandsflächen entsprechend den Regelungen der HBO zulässig. Vor 
den im B-Plan als öffentlichen Straßenverkehrsflächen festgesetzten Flächen ist 
ein Mindestabstand von 3 m einzuhalten.  
 
 
 
 
 
 
Oberirdische Stellplätze 
 
Die Festsetzung bezieht sich auf das gesamte Baugrundstück. 
 
Die Festsetzung ist folgt zu konkretisieren:  
 
Oberirdische Stellplätze sind allgemein, auch außerhalb der überbaubaren Flä-
chen, zulässig. 
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Fachdienst III.4 – Bauaufsicht 
 
 
Nebenanlagen 
 
Die Festsetzung bezieht sich auf das gesamte Baugrundstück. 
 
Die Festsetzung ist folgt zu konkretisieren:  
 
Nebenanlagen sind allgemein, auch außerhalb der überbaubaren Flächen, zu-
lässig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vermaßung Baugrenzen 
 
Die Baufenster sind durch die Angaben der Abstände zu den Grundstücksgren-
zen eindeutig vermaßt. 
 
Die Anregung wird zurückgewiesen. 
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Fachdienst III.4 – Bauaufsicht 
 
 
Mögliche Baugrundstücksgrenzen 
 
Die hellblauen Linien haben keine Bedeutung. 
 
Die hellblauen Linien und sind aus der Planzeichnung zu entfernen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Flächennutzungsplan 
Es bestehen keine Bedenken. 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Fachdienst III.4 – Denkmalschutz 
Es bestehen keine Bedenken. 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
Beteiligung der Abt. hessenArchäologie 
Der Träger wurde beteiligt. Seitens des Landesamtes für Denkmalpflege Hessen 
ist keine Stellungnahme eingegangen. 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
  
 
 
 
Fachdienst III.5 – Ordnungs- und Kommunalaufsichtsbehörde, Wahlen 
Es bestehen keine Bedenken. 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
Fachdienst III.6 – Verkehr 
Es besteht keine Zuständigkeit. 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Fachdienst II.JHP – Jugendhilfeplanung 
- 
 
 
 
 
 
 
 
Eigenbetrieb Abfallwirtschaft 
 
Wendeanlagen 
 
Geplant ist ein normierter Wendehammer Typ 3 vorgesehen, der für ein 3-ach-
siges Müllfahrzeig ausgelegt ist. Größere Wendeanlagen beanspruchen erheb-
lich größere Flächen, die nicht im Verhältnis zu den wenigen Baugrundstücken 
stehen. 
 
Es besteht auch die Möglichkeit in den Kreuzungsbereichen der Stichstraßen mit 
der Jahnstraße Aufstellflächen für Mülltonnen zu schaffen. Die Entfernungen be-
tragen zwischen 65 m und 85 m und liegen somit unter der zulässigen Entfer-
nung von 100 m. 
 
Für die Sammelplätze können z.B. Teilflächen bestehender Fußwege und Teil-
flächen der Straßen (z.B. verkehrsberuhigende Fahrbahneinengungen) heran-
gezogen werden.  
 
 
Für die Müllentsorgung sind in den Kreuzungsbereichen zur Jahnstraße 
Müllstandortplätze zur Verfügung zu stellen. 
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Fachdienst Umwelt III.2  
 
 
 
 
 
 
 
Nachsendung 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
Immissionsschutz – Luftwärmepumpen 
 
Im Hinblick auf die Erfahrung der Kreisverwaltung ist es sinnvoll eine entspre-
chende Festsetzung in den Bebauungsplan aufzunehmen. 
 
Im Bebauungsplan ist folgende Festsetzung aufzunehmen: 
 
 
Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen  
(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) 
 
Luftwärmepumpen 
 
Luftwärmepumpen sind nur mit einem maximalen Schallleistungspegel von 50 
dB(A) zulässig. 
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Fachdienst Umwelt III.2  
 
Immissionsschutz – Lärmschutzgutachten 
 
Bezüglich des Lärmschutzes liegt ein Lärmschutzgutachten (Stand März 2024) 
vor. Im Gutachten wird dargelegt, dass es im Bereich der angrenzenden Sport-
anlage zur Überschreitung der zulässigen Immissionsrichtwerte kommt. 
 
Da aktive Schallschutzmaßnahem (Lärmschutzwände, Lärmschutzwälle) auf-
grund der erheblichen Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes, des unverhält-
nismäßig großen Flächenverbrauchs und der sehr hohen Kosten nicht in Be-
tracht kommen, werden passive Schallschutzmaßen an den Gebäuden und in 
den Außenbereichen erforderlich. 
 
 
Die daraus resultierende Schallschutzmaßnahmen an den Gebäuden im 
Bebauungsplan festgesetzt:  
 
Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen  
(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) 
 
Schutz vor Sportlärmeinwirkungen 
 
Die nachfolgenden Festsetzungen zum Schutz vor Sportlärmeinwirkungen gel-
ten für den aus schalltechnischer Sicht ungünstigsten Lastfall der freien Schal-
lausbreitung bei einer Immissionshöhe von 5 m über Gelände.  
 
Der maßgebliche Immissionsort liegt gemäß Sportanlagenlärmschutzverord-
nung (18. BImSchV) 0,5 m außerhalb, etwa vor der Mitte des geöffneten, vom 
Geräusch am stärksten betroffenen Fensters eines zum dauernden Aufenthalt 
von Menschen bestimmten Raumes einer Wohnung, eines Krankenhauses, ei-
ner Pflegeanstalt oder einer anderen ähnlich schutzbedürftigen Einrichtung.  
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 Fachdienst Umwelt III.2  
Immissionsschutz – Lärmschutzgutachten 
 
Bei der Errichtung oder der baulichen Änderung schutzbedürftiger Aufenthalts-
räume i. S. d. 18. BImSchV westlich der im Plan dargestellten 55 dB(A)-Isophone 
sind die nachfolgenden Maßnahmen einzeln oder in geeigneter Kombination vor-
zusehen. Von dieser Festsetzung kann gemäß § 31 Abs. 1 BauGB ausnahms-
weise abgewichen werden, wenn im Baugenehmigungsverfahren der Nachweis 
erbracht wird, dass im Einzelfall geringere Beurteilungspegel (Mittelungspegel) 
des Sportlärms als 55 dB(A) an drehbar öffenbaren Fenstern der o. g. schutzbe-
dürftigen Aufenthaltsräume anliegen (z. B. unter Berücksichtigung der Abschir-
mung durch Gebäude und/oder Lärmschutzanlagen).  
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 Fachdienst Umwelt III.2  
Immissionsschutz – Lärmschutzgutachten 
 
Wintergärten 
Schutz der o. g. schutzbedürftigen Aufenthaltsräume durch belüftete Wintergär-
ten. Hierbei muss z. B. durch eine elektronische Verriegelung sichergestellt wer-
den, dass die Wintergartenfenster und die Raumfenster/-fenstertüren nicht 
gleichzeitig geöffnet werden können (Schleusenprinzip: z. B. dürfen die Raum-
fenster/-fenstertüren nur öffenbar sein, wenn die Wintergartenfenster geschlos-
sen sind). 
 
Verglasung 
Montage vorgehängter hinterlüfteter Glasfassaden vor drehbar öffenbaren 
Fenstern der o. g. schutzbedürftigen Aufenthaltsräume. 
 
Montage feststehender Glasscheiben ("Prallscheiben") im Abstand von weniger 
als 0,5 m vor drehbar öffenbaren Fenstern der o. g. schutzbedürftigen Aufent-
haltsräume. 
 
Montage von nur kippbaren und mit schallabsorbierender Verkleidung an Sturz 
und Laibung versehenen Fenstern ("Hamburger HafenCity-Fenster") in den o. 
g. schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen.  
 
Ausstattung von Fenstern der o. g. schutzbedürftigen Aufenthaltsräume mit dem 
Beschlagsystem "Kipp vor Dreh". Bei diesem Beschlag wird die Kippstellung 
des Fensters durch die waagerechte Griffstellung erzielt. Das Öffnen des Flügels 
ausschließlich zu Reinigungszwecken ist beim Einsatz eines entsprechenden 
abschließbaren Fenstergriffes nur möglich, wenn gleichzeitig der Schlüssel be-
tätigt wird ("Tilt before Turn", TBT-Getriebe).  
 
Grundrissorientierung 
Anordnen der o. g. schutzbedürftigen Aufenthaltsräume so, dass drehbar öffen-
bare Fenster östlich der im Plan dargestellten 55 dB(A)-Isophone liegen (z. B. 
durchgesteckte Räume). 
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Fachdienst Umwelt III.2  
 
Untere Naturschutzbehörde – Bestandskartierung Obstbäume 
 
Eine detaillierte Untersuchung der Flora und Fauna liegt inzwischen vor.  
 
Das Plangebiet setzt sich aus Gärten, Gartenbrachen sowie von Ruderalfluren 
durchzogene, waldähnliche Feldgehölze zusammen. Es bestehen keine Anhalt-
punkte für ein nach § 30 BNatSchG geschütztes Biotop. Bezüglich des Arten-
schutzes kommt der Gutachter zu folgendem Ergebnis;  
 
„Da weder für Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie noch für europäische 
Vogelarten der VSchRL Verbote des § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG erfüllt 
werden, kommen für eine Zulassung des Vorhabens die Ausnahmevorausset-
zungen gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG nicht zum Tragen.“ 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Fachdienst Umwelt III.2  
 
Untere Wasserbehörde – Trinkwasserschutzgebiet 
 
Bezüglich der Bezeichnung des Wasserschutzgebietes ist ein redaktioneller 
Fehler aufgetreten. Es handelt sich um ein Trinkwasserschutzgebiet der Zone III. 
 
Die Bezeichnung ist entsprechend zu korrigieren.  
 
 
 
 
 
Im Bebauungsplan ist der nachfolgende Hinweis mit aufzunehmen. 
 
Wasserschutzzone 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegt innerhalb der Zone III des mit 
Verordnung vom 9. Juni 1989 festgesetzten Wasserschutzgebietes der „Tief-
brunnen I und II“ der Gemeinde Niedernhausen / Ortsteil Oberjosbach. Die auf-
geführten Verbote gemäß § 4 Wasserschutzgebietsverordnung sind entspre-
chend zu beachten. 
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Fachdienst Umwelt III.2  
 
Untere Wasserbehörde – Abwasser 
Es besteht keine Zuständigkeit. 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Untere Wasserbehörde – Trinkwasser 
Es besteht keine Zuständigkeit. 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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 Stellungnahme Verwaltung und Planungsbüro / Beschlussempfehlung 
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 Biotopkomplex 
 
Eine detaillierte Untersuchung der Flora und Fauna liegt inzwischen vor.  
 
Das Plangebiet setzt sich aus Gärten, Gartenbrachen sowie von Ruderalfluren 
durchzogene, waldähnliche Feldgehölze zusammen. Es bestehen keine Anhalt-
punkte für ein nach § 30 BNatSchG geschütztes Biotop. Bezüglich des Arten-
schutzes kommt der Gutachter zu folgendem Ergebnis;  
 
„Da weder für Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie noch für europäische 
Vogelarten der VSchRL Verbote des § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG erfüllt 
werden, kommen für eine Zulassung des Vorhabens die Ausnahmevorausset-
zungen gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG nicht zum Tragen.“ 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Naturschutzfachlicher Ausgleich 
 
Aufgrund der teilweisen Einschätzung als Waldfläche gemäß Bundeswaldge-
setz wird eine Aufforstung bzw. die Entrichtung einer Waldabgabe erforderlich. 
Dies wird im Zuge einer gesonderten Antragstellung durch die Gemeinde auf 
Rodung und Umwandlung von Waldflächen nach § 12 Abs. 2 Nr. 1 HWaldG be-
arbeitet. Über dieses Verfahren ergibt sich ein Ausgleich für die Waldflächen, 
deren genaue Form (Ersatzaufforstung, Walderhaltungsabgabe) im weiteren 
Verfahrensverlauf mit den zuständigen Behörden geklärt wird.  
 
Für den naturschutzrechtlichen Ausgleich ist die Beanspruchung des Ökokontos 
vorgesehen. Dafür soll eine vorgezogene Ersatzmaßnahme auf einer Fläche in 
der Gemarkung Niederseelbach zugeordnete werden.  
 
Bezüglich der Naherholung ergeben sich nur geringe Auswirkungen zumal der 
Ortsrand lediglich um 1 bzw. 2 Baureihen verschoben wird und die angrenzen-
den Grünflächen erhalten bleiben. Zu bedenken ist auch, dass sich die Flächen 
stark bewachsen sind und sich im privaten Eigentum befinden und somit über-
wiegend nicht betreten werden können. 
 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
 
 
 
Kompensation Regionaler Grünzug 
 
Nach Rücksprache mit dem RP besteht aufgrund der geringen Flächengröße die 
Möglichkeit an anderer Stelle den regionalen Grünzug auszuweiten. Dies kann 
in Rahmen der Fortschreibung des Regionalplanes erfolgen. 
 
In der Begründung des Bebauungsplanes ist eine entsprechende Erläute-
rung aufzunehmen. 
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BUND-Kreisverband Rheingau-Taunus Schreiben vom 04.07.2022  
Stellungnahme Behörde / Träger   Stellungnahme Verwaltung und Planungsbüro / Beschlussempfehlung 
 

 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biotopkomplex 
 
Eine detaillierte Untersuchung der Flora und Fauna liegt inzwischen vor.  
 
Das Plangebiet setzt sich aus Gärten, Gartenbrachen sowie von Ruderalfluren 
durchzogene, waldähnliche Feldgehölze zusammen. Es bestehen keine Anhalt-
punkte für ein nach § 30 BNatSchG geschütztes Biotop. Bezüglich des Arten-
schutzes kommt der Gutachter zu folgendem Ergebnis;  
 
„Da weder für Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie noch für europäische 
Vogelarten der VSchRL Verbote des § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG erfüllt 
werden, kommen für eine Zulassung des Vorhabens die Ausnahmevorausset-
zungen gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG nicht zum Tragen.“ 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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BUND-Kreisverband Rheingau-Taunus Schreiben vom 04.07.2022  
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Waldflächen 
 
Aufgrund der teilweisen Einschätzung als Waldfläche gemäß Bundeswaldge-
setz wird eine Aufforstung bzw. die Entrichtung einer Waldabgabe erforderlich. 
Dies wird im Zuge einer gesonderten Antragstellung durch die Gemeinde auf 
Rodung und Umwandlung von Waldflächen nach § 12 Abs. 2 Nr. 1 HWaldG be-
arbeitet. Über dieses Verfahren ergibt sich ein Ausgleich für die Waldflächen, 
deren genaue Form (Ersatzaufforstung, Walderhaltungsabgabe) im weiteren 
Verfahrensverlauf mit den zuständigen Behörden geklärt wird. 
 
Zur Deckung des Eigenbedarfs besteht Bedarf in Oberjosbach Bauplätze Im Hin-
blick auf die Standortauswahl wird auf die zwischenzeitlich in die Begründung 
eingearbeitete Alternativenprüfung verwiesen. Danach haben andere Standorte 
auch im Hinblick auf umweltrelevante Fragestellungen Nachteile gegenüber dem 
ausgewählten Baugebiet. 
 
In den Bebauungsplan ist eine Begründung zur Auswahl der Fläche gemäß 
des Textvorschlages der überarbeiteten Begründung aufzunehmen. 
 
 
 
Ultranettrasse D3 
 
Die geplante Ultranettrasse ist nicht Gegenstand dieses Bauleitverfahrens 
 
Die Anregung wird zurückgewiesen. 
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Wasserschutz 
 
Das Plangebiet befindet sich in einer Wasserschutzzone III. Nach der Schutzge-
bietsverordnung ist das Versenken und Versickern von Kühlwasser, radioaktiven 
Stoffen, ausgenommen das von den Straßen abzufließenden Niederschlagswas-
ser, verboten. Insofern sind auch bei Tiefbauarbeiten auftretende Grundwasser-
verschmutzungen nicht zulässig. 
 
Im Rahmen der weiteren Planungen werden zu diesem Thema Bodengutachten 
und eine Maßnahmenbeschreibung zur Vermeidung einer Grundwasserver-
schmutzung erforderlich. 
 
 
Im Bebauungsplan ist eine entsprechende Erläuterung aufzunehmen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kompensation Regionaler Grünzug 
 
Nach Rücksprache mit dem RP besteht aufgrund der geringen Flächengröße die 
Möglichkeit an anderer Stelle den regionalen Grünzug auszuweiten. Dies kann 
in Rahmen der Fortschreibung des Regionalplanes erfolgen. 
 
In der Begründung des Bebauungsplanes ist eine entsprechende Erläute-
rung aufzunehmen. 
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Eine detaillierte Untersuchung der Flora und Fauna liegt inzwischen vor.  
 
Das Plangebiet setzt sich aus Gärten, Gartenbrachen sowie von Ruderalfluren 
durchzogene, waldähnliche Feldgehölze zusammen. Es bestehen keine Anhalt-
punkte für ein nach § 30 BNatSchG geschütztes Biotop. Bezüglich des Arten-
schutzes kommt der Gutachter zu folgendem Ergebnis;  
 
„Da weder für Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie noch für europäische 
Vogelarten der VSchRL Verbote des § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG erfüllt 
werden, kommen für eine Zulassung des Vorhabens die Ausnahmevorausset-
zungen gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG nicht zum Tragen.“ 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Baulandbedarf 
 
Grundsätzlich besteht auch über die benannten Baugebiete hinaus Wohnraum-
bedarf. Ziel der Planung ist es dem Eigenbedarf aus dem Ortsteil Oberjosbach 
zu befriedigen. 
 
In den Bebauungsplan ist eine Begründung zum Wohnflächenbedarf in Nie-
derhausen und im Ortsteil Oberjosbach gemäß des Textvorschlages der 
überarbeiteten Begründung aufzunehmen. 
 
 
 
 
Erhaltung Biotopkomplex 
 
s. o. 
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Landkreis Limburg Weilburg, Der Kreisausschuss Schreiben vom 30.06.2022  
Stellungnahme Behörde / Träger   Stellungnahme Verwaltung und Planungsbüro / Beschlussempfehlung 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
Allgemein 
Es bestehen keine Einwände. 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
Naturschutzfachlicher Ausgleich 
 
Aufgrund der teilweisen Einschätzung als Waldfläche gemäß Bundeswaldge-
setz wird eine Aufforstung bzw. die Entrichtung einer Waldabgabe erforderlich. 
Dies wird im Zuge einer gesonderten Antragstellung durch die Gemeinde auf 
Rodung und Umwandlung von Waldflächen nach § 12 Abs. 2 Nr. 1 HWaldG be-
arbeitet. Über dieses Verfahren ergibt sich ein Ausgleich für die Waldflächen, 
deren genaue Form (Ersatzaufforstung, Walderhaltungsabgabe) im weiteren 
Verfahrensverlauf mit den zuständigen Behörden geklärt wird.  
 
Für den naturschutzrechtlichen Ausgleich ist die Beanspruchung des Ökokontos 
vorgesehen. Dafür soll eine vorgezogene Ersatzmaßnahme auf einer Fläche in 
der Gemarkung Niederseelbach zugeordnete werden. 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Stellungnahme Behörde / Träger   Stellungnahme Verwaltung und Planungsbüro / Beschlussempfehlung 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bauwerke / Sammler 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
Schmutzfrachtberechnung (SMUSI) Bestand 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
Vorhandene Entwässerung  
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Entlastungsanlagen 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
Schmutzfrachtberechnung (SMUSI) - Aktualisierung 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
Belange Schutzgüter Wasser und Boden 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Ergänzung Seitengefälle für befestigte Flächen 
 
Die vorgeschlagene Festsetzung ist, sofern eine Versickerung auf dem Gelände 
möglich ist, sinnvoll. 
 
Im Bebauungsplan ist folgende Festsetzung zu treffen: 
 
Belege von Freiflächen 
Stellplatzflächen, Wege und Terrassen sind mit wasserdurchlässigen bzw. ver-
sickerungsfähigen Belegen herzustellen oder in die seitlichen Flächen zu ent-
wässern. Ausnahmen sind zulässig, wenn nachgewiesen wird, dass eine Versi-
ckerungsfähigkeit des Bodens nicht gegeben ist. 
 
 
Zisternenvolumen 
 
Aufgrund eines Verwaltungsgerichtsurteils darf die Brauchwassernutzung nicht 
mehr zwingend vorgeschrieben werden, lediglich die Festsetzung einer Retenti-
onszisterne ist zulässig. 
 
Im Bebauungsplan ist folgende Festsetzung zu treffen: 
 
Retentionszisternen 
Im Baugebiet ist das Niederschlagswasser von Dachflächen in Retentionszister-
nen zu sammeln und zurückzuhalten. Die Zisternen sind mit einem Überlauf an 
die Regenabwasserkanalisation anzuschließen. 
 
Weiter ist folgende Empfehlung unter Hinweise und Empfehlungen aufzu-
nehmen: 
 
Nutzung von Niederschlagswasser 
Es wird empfohlen das in den Zisternen gesammelte Niederschlagswasser wei-
testmöglich als Brauchwasser und für die Gartenbewässerung, zu nutzen. Es 
wird empfohlen 50% des Zisternenvolumens für die Abflussverzögerung (Re-
tention) und 50% für die Brauchwassernutzung vorzusehen. Auf die am 
08.05.2024 beschlossene „Zisternensatzung“ der Gemeinde Niedernhausen 
wird verwiesen. 

------------------------------------------------------------------------------------------
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AbwasserVerband Main-Taunus Schreiben vom 23.06.2022  
Stellungnahme Behörde / Träger   Stellungnahme Verwaltung und Planungsbüro / Beschlussempfehlung 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Keine Oberflächengewässer 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Hessen Mobil Schreiben vom 22.06.2022  
Stellungnahme Behörde / Träger   Stellungnahme Verwaltung und Planungsbüro / Beschlussempfehlung 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allgemein 
Es bestehen keine Einwände. 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
Hinweise zur Sicherheit und Ansprüchen  
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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Amt für Bodenmanagement Limburg a. d. Lahn Schreiben vom 07.07.2022  
Stellungnahme Behörde / Träger   Stellungnahme Verwaltung und Planungsbüro / Beschlussempfehlung 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ländliche Bodenordnung 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
Städtische Bodenordnung 
Inwieweit eine Bodenordnung erforderlich wird, ist im anschließenden Verfahren 
zu klären.  
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
Liegenschaftskataster 
Es bestehen keine Bedenken. 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Deutsche Telekom Technik GmbH Schreiben vom 06.07.2022  
Stellungnahme Behörde / Träger   Stellungnahme Verwaltung und Planungsbüro / Beschlussempfehlung 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
Allgemein 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auskunft Bestandsleitungen 
Die Informationen des Versorgungsträgers bezüglich der Bestandspläne sind im 
Rahmen der Ausbauplanung des Straßenbaus von Belang. 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Deutsche Telekom Technik GmbH Schreiben vom 06.07.2022  
Stellungnahme Behörde / Träger   Stellungnahme Verwaltung und Planungsbüro / Beschlussempfehlung 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
Versorgungsleitungen 
Die Auflagen des Versorgungsträgers bezüglich möglicher Abstände, Pflanzun-
gen, Beschädigungen etc. sind im Rahmen der Ausbauplanung des Straßen-
baus zu berücksichtigen. 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koordinierung 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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Voraussetzungen – Ausbau Telekommunikationsinfrastruktur in unterirdischer 
Bauweise 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH E-Mail vom 30.06.2022  
Stellungnahme Behörde / Träger   Stellungnahme Verwaltung und Planungsbüro / Beschlussempfehlung 
 
Bauleitplanung der Gemeinde Niedernhausen    
Bebauungsplan Nr. 2/2020 „Langgraben-Hainfeld“ im Ortsteil Oberjos-
bach und   
17. Flächennutzungsplanänderung zum Bebauungsplan Nr. 2/2020 
„Langgraben-Hainfeld“   
Hier: Frühzeitige Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 
Abs. 1 BauGB  
 
 
vom 13.06.2022 können wir Ihnen heute mitteilen, dass gegenüber dem Be-
bauungsplan Nr. 2/2020, „Langgraben-Hainfeld“ der Gemeinde Niedernhausen 
im Ortsteil Oberjosbach grundsätzlich keine Einwände bestehen. 
 
 
 
 
 
 
 
Sollte eine weitere Erschließung mit Erdgas gewünscht werden, wenden Sie 
sich bitte an: 
 
Susanne Litz 
NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH 
069 213-26259 
s.litz@nrm-netzdienste.de 
 
 
 
 
 
Voraussetzung für die Planungen von Grünflächen bildet die aktuelle Version 
des DVGW-Arbeitsblattes GW 125 „Baumpflanzungen im Bereich unterirdischer 
Versorgungsanlagen“.  
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allgemein 
Es bestehen keine Bedenken. 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
Ansprechpartner 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Baumpflanzungen 
Die Auflagen des Versorgungsträgers bezüglich möglicher Planzungen sind im 
Rahmen der Ausbauplanung des Straßenbaus zu berücksichtigen. 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 

mailto:a.hillebrand@nrm-netzdienste.de
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NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH E-Mail vom 30.06.2022  
Stellungnahme Behörde / Träger   Stellungnahme Verwaltung und Planungsbüro / Beschlussempfehlung 
 
Des Weiteren bitten wir darauf zu achten, dass sowohl bei Veräußerung sowie 
bei Umwidmung von Grundstücksflächen eine dingliche Sicherung aller 
Mainova-Trassen erforderlich wird. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Für alle Baumaßnahmen ist die NRM – Norm „Schutz unterirdischer Versor-
gungsleitungen, Armaturen, Mess-, Signal- und Steuerkabel der Mainova“ ein-
zuhalten. Bitte fordern Sie für Ihre Planungen unsere Bestandsunterlagen on-
line unter dem Link https://www.nrm-netzdienste.de/de/netzanschluss/netzaus-
kunft an. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Dingliche Sicherung der Versorgungstrassen 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schutz von Bestandsleitungen 
Die Auflagen des Versorgungsträgers bezüglich vorhandener Leitungen und An-
lagen sind im Rahmen der Ausbauplanung des Straßenbaus zu berücksichtigen. 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 

https://www.nrm-netzdienste.de/de/netzanschluss/netzauskunft
https://www.nrm-netzdienste.de/de/netzanschluss/netzauskunft
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Syna GmbH E-Mail vom 22.06.2022  
Stellungnahme Behörde / Träger   Stellungnahme Verwaltung und Planungsbüro / Beschlussempfehlung 
 
Oberjosbach, Langgraben-Hainfeld, Bauleitplanung Bplan 2/2020 + 17. FNP-
Änderung 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir beziehen uns auf Ihr Schreiben vom 13.06.2022, mit dem Sie uns über die 
oben genannte Projektierung informierten und nehmen wie folgt Stellung: 
 
Gegen die Maßnahme haben wir unter der Voraussetzung keine Bedenken an-
zumelden, dass unsere bestehenden und geplanten Versorgungseinrichtungen 
bei der weiteren Bearbeitung berücksichtigt werden. 
 
 
 
 
 

Wie Sie aus unseren Bestandsplänen entnehmen können, sind in den Stichstra-
ßen „Am Lindenkopf“, „Im Hainfeld“ und „Langgraben“ Ortsnetzkabel vorhan-
den. Im Zuge Ihrer Baumaßnahme ist unsererseits zumindest eine Erweiterung 
des vorhandenen Kabelnetzes in die drei geplanten Wendehämmer zu planen. 
 
 
 
 
 
 
Zur Frage der Energieversorgung der noch anzusiedelnden Gebäude können 
wir allerdings erst genauere Angaben machen, wenn uns exakte Werte für de-
ren Strom- bzw. Leistungsbedarf vorliegen.  
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Allgemein 
Es bestehen keine Bedenken. 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
Lage Ortsnetzkabel 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
Leistungsbedarf 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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Zur Ausarbeitung des Versorgungsprojektes benötigen wir nach Abschluss des 
Genehmigungsverfahrens eine Ausfertigung des Bebauungsplanes in der end-
gültigen Form. 
 
 
 
 
 
 
 
Eine Erweiterung der Straßenbeleuchtung erachten wir als sinnvoll. Gerne un-
terbreiten wir der Gemeinde hierfür ein Angebot. Details zu diesem Themen-
gebiet sind mit unserem Herrn Axel Wecker abzustimmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die beiliegenden Bestandspläne sind nur zu Planungszwecken zu verwenden. 
Zur Durchführung von Erdarbeiten sind unbedingt aktuelle Bestandspläne bei 
der Planauskunft der Syna GmbH einzuholen: https://planaus-
kunft.syna.de/planauskunft/. Außerdem verweisen wir auf unser Informations-
blatt Merkheft für Baufachleute. 
 
 
 
 
 

  
Genehmigungsexemplar Bebauungsplan 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Straßenbeleuchtungsanlage 
Die Informationen des Versorgungsträgers bezüglich der Straßenbeleuchtung 
sind im Rahmen der Ausbauplanung des Straßenbaus von Belang. 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auskunft Bestandsleitungen - Merkheft 
Die Informationen des Versorgungsträgers bezüglich der Bestandspläne sind im 
Rahmen der Ausbauplanung des Straßenbaus von Belang. 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 

https://planauskunft.syna.de/planauskunft/
https://planauskunft.syna.de/planauskunft/
https://planauskunft.syna.de/planauskunft/custom/static/Merkheft_fuer_Baufachleute.pdf


Bebauungsplan Nr. 2/2020 „Langgraben-Hainfeld“ im Ortsteil Oberjosbach, Gemeinde Niedernhausen und 
17. Flächennutzungsplanänderung zum Bebauungsplan Nr. 2/2020 „Langgraben-Hainfeld“ im Ortsteil Oberjosbach, Gemeinde Niedernhausen 
Beteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB und § 4 Abs. 1 BauGB - Abwägungsvorschläge zu den Bedenken, Anregungen und Hinweisen 

57 

 
Syna GmbH E-Mail vom 22.06.2022  
Stellungnahme Behörde / Träger   Stellungnahme Verwaltung und Planungsbüro / Beschlussempfehlung 
 

Abschließend möchten wir darauf hinweisen, dass uns in allen Erschließungs-
straßen und Verbindungswegen der notwendige Raum für die Einbringung der 
Straßenbeleuchtungsstützpunkte mit Betonfundamenten und der neuen Ver-
sorgungserdkabel nach DIN 1998 bereitzustellen ist. 
 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Versorgungsleitungen 
Der Umgang mit Leitungen ist im Rahmen der Ausbauplanung des Straßenbaus 
zu klären. Hierbei sind die Vorgaben des Versorgungsträgers zu beachten. 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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